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1. BOTSCHAFTEN DER WOCHE 

Ein Jahr Zeitenwende 

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eine globale Zäsur – eine Zeitenwende. 

Er leitet eine neue Phase des Misstrauens und der Aufrüstung in den internationalen Bezie-

hungen ein, deren Folgen noch lange nachwirken werden. 

Die gute Nachricht nach einem Jahr des Krieges ist: Putins imperiales Ziel, die Ukraine in-

nerhalb weniger Tage zu überrennen, ist krachend gescheitert. Sein Angriffskrieg hat die 

Ukrainerinnen und Ukrainer als freie und souveräne europäische Nation zusammenge-

schweißt. NATO und EU haben zu einer neuen Geschlossenheit gefunden, die viele nicht 

für möglich gehalten hätten. 

Deutschland kommt dabei eine besondere Verantwortung zu. Im Einklang mit unseren Part-

nern, allen voran den USA, müssen und werden wir alles Notwendige dafür tun, um die Uk-

raine in die Lage zu versetzen, ihr Selbstverteidigungsrecht aus der Charta der Vereinten 

Nationen auszuüben und gleichzeitig eine Eskalation zwischen Russland und der NATO zu 

verhindern. Für uns ist klar: Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen und die Ukraine darf ihn 

nicht verlieren. 

Die große Herausforderung, vor der der Westen deshalb steht, ist es, eine langfristige Stra-

tegie zur Unterstützung der Ukraine zu entwickeln und zugleich neue Aggressionen Mos-

kaus einzuschränken. Konkret bedeutet dies, dass wir Kiew weiterhin so umfangreich und 

so lange wie nötig unterstützen und die europäische Integration der Ukraine vorantreiben 

müssen. Gleichzeitig sollte jedoch das breite Spektrum diplomatischer Möglichkeiten ge-

nutzt werden, um Fenster für mögliche Initiativen zur Deeskalation, Waffenruhen und Hilfen 

für eingeschlossene Zivilisten zu öffnen. Wir sollten dabei nicht den Fehler begehen und 

den Begriff der Diplomatie allein auf Verhandlungen mit dem Kreml reduzieren. Bereits seit 

Kriegsbeginn verfolgt Bundeskanzler Olaf Scholz daher eine Strategie, die darauf abzielt, 

Länder einzubinden, die sich der Verurteilung des Angriffskriegs noch nicht angeschlossen 

haben. 

Die Zeitenwende auf rein militärische Fragen zu beschränken, wird den komplexen Heraus-

forderungen in der Einen Welt nicht gerecht. Die Beseitigung von Hunger und eine gemein-

same wirtschaftliche Entwicklung, die das Klima schont und gute Arbeit schafft, sowie Ab-

rüstung und die Stärkung des Völkerrechts und internationaler Organisationen bleiben auch 

für die Zukunft Aufgaben einer demokratischen und friedlichen Politik. 
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Wir senken Energiekosten 

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor einem Jahr haben wir alles dafür getan, 

dass Energie bezahlbar bleibt und niemand überfordert wird.  

Wir haben drei Entlastungspakete in Höhe von fast 100 Milliarden Euro geschnürt und ei-

nen Abwehrschirm im Umfang von 200 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, um die Ener-

giepreise zu senken. Bereits im Dezember hat der Bund die Abschlagszahlungen für Gas 

und Fernwärme übernommen. Diese Woche treten nun die Energiepreisbremsen in Kraft. 

Damit deckeln wir den Preis für einen Großteil des Energieverbrauchs von privaten Haus-

halten und Unternehmen bei Strom, Gas und Fernwärme – und zwar rückwirkend zum  

1. Januar 2023. Das Bundeswirtschaftsministerium muss jetzt rasch auch die von uns 

durchgesetzte Entlastung für Menschen umsetzen, die mit Öl oder Pellets heizen. 

Außerdem haben wir in weniger als einem Jahr den Kraftakt geschafft, unabhängiger von 

russischen Energielieferungen zu werden: mit LNG-Terminals und neuen Handelspartnern 

– alles in Rekordzeit und zu wieder deutlich gesunkenen Preisen, die vor einigen Monaten 

undenkbar schienen. 

Dieses politische Handeln sorgt dafür, dass die Solidarität mit der Ukraine in der deutschen 

Bevölkerung nach wie vor ungebrochen ist und der von einigen angekündigte Wutwinter 

ausgeblieben ist. So sichern wir den Zusammenhalt nach innen und außen. 

 

Mehr als Blumen! Gleiche und faire Rechte für Frauen! 

Beim Frauentag am 8. März geht um mehr Fairness und gerechte Chancen für Frauen 

weltweit. Wir setzen uns in der Ampel für eine ambitionierte Gleichstellungspolitik ein – im 

Job, in der Familie und in der reproduktiven Selbstbestimmung. 

Weltweit und auch hierzulande benötigen Frauen mehr Schutz gegen Gewalt. Wir setzen 

uns deshalb für mehr Frauenhäuser, eine verlässliche Finanzierung von Schutzräumen so-

wie eine schärfere Strafe bei geschlechtsspezifischer Gewalt ein. 

Jede Frau soll selbst bestimmen können, ob sie ein Kind bekommen möchte. Wir verbieten 

deshalb sogenannte Gehsteigbelästigungen von Abtreibungsgegner:innen und prüfen, wel-

che Möglichkeiten es gibt, Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuches 

zu regeln. Das sogenannte Werbeverbot im Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch haben wir 

bereits abgeschafft. 
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Frauen haben das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Darauf macht der Equal Pay 

Day am 7. März aufmerksam. Wir werden das Entgelttransparenzgesetz verbessern. Es er-

möglicht, dass Gehälter miteinander verglichen werden können. Künftig können Frauen 

sich dafür auch an Verbände wenden. 

 

Wir wollen eine partnerschaftliche Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit. Wir werden 

deshalb zwei Wochen bezahlten Partnerschaftsurlaub einführen, das Elterngeld um einen 

Extra-Partnerschaftsmonat erweitern und den elternzeitbedingten Kündigungsschutz ver-

längern.  

Außerdem arbeiten wir an einer ressortübergreifenden Gleichstellungsstrategie des Bun-

des. Künftig wird es auch einen Gleichstellungs-Check für neue Gesetze geben. 
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2. ZUR LAGE 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

vor einem Jahr – am 24. Februar 2022 – hat Russland die Ukraine überfallen und den Krieg 

damit wieder nach Europa gebracht. Für die Frauen, Männer und Kinder in der Ukraine be-

deuten Putins Großmachtfantasien unfassbares Leid, Tod und Zerstörung. Von Kriegsbe-

ginn an hat die russische Armee gezielt Wohngebäude und zivile Infrastruktur unter Be-

schuss genommen und auch vor Kriegsverbrechen wie in Butscha nicht zurückgeschreckt.  

Der Krieg ist nicht nur eine Zäsur für die europäische Sicherheitsordnung, die wir nach dem 

Ende des Kalten Krieges in Europa geschaffen haben, sondern auch eine globale Zäsur. 

Am 27. Februar 2022 hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag den Krieg deshalb als 

Zeitenwende bezeichnet und in Reaktion darauf einen Paradigmenwechsel in der deut-

schen Außen- und Sicherheitspolitik eingeleitet. Gemeinsam mit seinen Partnern in der 

NATO und EU steht Deutschland geschlossen und solidarisch an der Seite der Ukraine. 

Wir zählen zu den größten Unterstützern der Ukraine – humanitär, wirtschaftlich, finanziell 

und militärisch. Über eine Million ukrainische Geflüchtete sind seit Kriegsbeginn nach 

Deutschland gekommen und haben hier Schutz und eine neue Perspektive gefunden. 

Zugleich investieren wir mit dem Sondervermögen Bundeswehr in unsere eigene Bündnis- 

und Verteidigungsfähigkeit. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz verfolgt dabei stets eine klare 

Strategie: Im Einklang mit unseren Partnern tun wir alles Notwendige, um die Ukraine in die 

Lage zu versetzen, ihr Selbstverteidigungsrecht auszuüben und gleichzeitig eine Eskalation 

zwischen Russland und der NATO zu verhindern. Damit das gelingt, sucht die Bundesre-

gierung und auch viele Kolleg:innen unserer Fraktion regelmäßig den Austausch mit den 

Ländern des globalen Südens.  

Auch wenn Putin derzeit nicht zu Verhandlungen bereit ist, müssen wir – wo immer möglich 

– diplomatische Initiativen unterstützen, um diesen Krieg zu beenden. Erfolge in Teilberei-

chen sind möglich wie beispielsweise bei Fragen des Gefangenenaustauschs, des Getrei-

deabkommens oder zum Schutz von Atomkraftwerken.   

Die Zeitenwende auf rein militärische Fragen zu beschränken wird den komplexen Heraus-

forderungen jedoch nicht gerecht. In der Ampel haben wir uns auf wichtige sozialpolitische 

Vorhaben verständigt, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Teilhabe für 

alle zu stärken. Dazu gehören beispielsweise die Kindergrundsicherung sowie wichtige Re-

formen im Pflege- und Gesundheitssystem. Es geht sowohl um soziale als auch um innere 

und äußere Sicherheit. In den laufenden Beratungen zum nächsten Bundeshaushalt sollten 
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diese Themen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wie viele Mittel in welche Bereiche 

fließen, entscheidet letztlich der Deutsche Bundestag. 

Die Ampel hat auch die Energieversorgung sichergestellt. Innerhalb kurzer Zeit haben wir 

es geschafft, Deutschland schrittweise von russischem Öl und Gas unabhängig zu machen 

und unsere Energiequellen zu diversifizieren. Gegen die hohen Energiepreise für Bürger:in-

nen und Unternehmen haben wir drei Entlastungspakete in Höhe von 100 Milliarden Euro 

geschnürt und einen Abwehrschirm im Umfang von 200 Milliarden Euro auf den Weg ge-

bracht. Damit finanzieren wir auch die Preisbremsen für Gas, Strom und Fernwärme, die in 

dieser Woche in Kraft treten. Zugleich hat die Ampel alle Hebel in Bewegung gesetzt, um 

die Planung und Genehmigung von Anlagen und Infrastruktur zu beschleunigen, den Aus-

bau der erneuerbaren Energien und die sozial-ökologische Transformation voranzutreiben. 

Das Thema „Ein Jahr Zeitenwende“ begleitet uns in dieser Woche. Was sie bedeutet und 

was aus ihr folgt, haben wir im Rahmen einer Fraktionsveranstaltung am Montag mit 400 

Gästen diskutiert. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt dazu am Donnerstag eine Regierungser-

klärung ab.   

Damals wie heute hat der Kampf gegen Rechts für uns höchste Priorität. Vor 90 Jahren, in 

der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933, stand das Reichstagsgebäude in Flammen. 

Mit dem Brand wurde das Ende der ersten Demokratie in Deutschland besiegelt. Am 23. 

März 1933 stimmte das Parlament dem „Ermächtigungsgesetz“ zu und schuf sich damit 

selbst ab. Die SPD war die einzige Fraktion, die gegen das Gesetz stimmte. Otto Wels hielt 

damals eine leidenschaftliche Rede – ein historischer Moment! 

Seit 1999 tagt der Bundestag wieder im Reichstagsgebäude. Der Ort erinnert uns daran, 

dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland keine Selbstverständlich-

keit ist. Und auch heute gilt es, diese Grundsätze gegen Extremist:innen zu verteidigen. Wir 

Sozialdemokrat:innen stellen uns entschlossen und wehrhaft jeder Bedrohung unserer De-

mokratie, ihrer Institutionen und Vertreter:innen entgegen. 

Kommende Woche finden der Frauentag am 8. März sowie der Equal Pay Day am Tag da-

vor statt. Es geht um Fairness und mehr Rechte für Frauen. Die Ampel steht für eine ambi-

tionierte Gleichstellungspolitik: mehr Schutz gegen Gewalt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, 

reproduktive Selbstbestimmung und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Für 

all das kämpfen wir entschieden. 

 

Euer 

gez. Dr. Rolf Mützenich 
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3. ZUR WOCHE 

TOP 3: Zukunftsstrategie Forschung und Innovation 

Klimaschutz, Digitalisierung, Energieversorgung – die großen Herausforderungen der Zu-

kunft lassen sich nur mit zukunftsgerichteter Forschung und Innovation bewältigen. In die-

ser Woche beraten wir die von der Bundesregierung vorgelegte „Zukunftsstrategie For-

schung und Innovation“. Entlang von klar definierten Missionen soll die Forschungs- und 

Innovationspolitik ressortübergreifend neu ausgerichtet werden. Dadurch soll ein Beitrag 

zur Transformation geleistet, die Innovationskraft gestärkt und die technologische Souverä-

nität Deutschlands und Europas gesichert werden. 

In der Strategie werden auch die Stärken und Schwächen des deutschen Forschungs- und 

Innovationssystems analysiert. Eine zentrale Erkenntnis: Zwar verfügt Deutschland über ein 

ausdifferenziertes Wissenschaftssystem, eine breite Forschungslandschaft und eine starke 

Wirtschaft. Allerdings kann Deutschland nicht ohne zusätzliche Anstrengungen vor allem 

bei Spitzentechnologien und der Digitalisierung mithalten. Beispielsweise liegen die Patent-

anmeldungen im Bereich der Schlüsseltechnologien im internationalen Vergleich nur im 

Mittelfeld. 

Um Forschung und Innovation zu stärken, sollen sechs Missionen verfolgt werden: Kreis-

laufwirtschaft und nachhaltige Mobilität ermöglichen, Klimaschutz, Biodiversität und Er- 

nährungssicherheit voranbringen, Gesundheit für alle verbessern, digitale und technologi-

sche Souveränität sichern sowie Potenziale der Digitalisierung nutzen, die Raumfahrt-, 

Weltraum- und Meeresforschung fördern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stär-

ken. 

Diese Missionen sollen in sogenannten Missionsteams als agile, ressortübergreifende und 

themenspezifische Koordinierungs-Einheiten umgesetzt werden. Dies ist eine neue Form 

der interministeriellen Zusammenarbeit. In einem Monitoring soll 2025 der Umsetzungs-

stand der Missionen überprüft werden. 

 

TOP 11: Für einen inklusiven Arbeitsmarkt 

Wir treten für eine inklusive Gesellschaft ein, in der Menschen mit Behinderung selbstbe-

stimmt und gleichberechtigt am Arbeitsleben teilnehmen können. Niemand soll auf dem Ar-

beitsmarkt benachteiligt werden. Wir wollen mehr Menschen mit Behinderung ermöglichen, 

eine reguläre Arbeit aufzunehmen. In dieser Woche beraten wir dazu den Gesetzentwurf 

der Bundesregierung zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts in erster Lesung. 
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Geplant ist, die sogenannte Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber zu reformieren. Private und 

öffentliche Arbeitgeber mit mindestens zwanzig Arbeitsplätzen müssen fünf Prozent ihrer 

Arbeitsplätze mit schwerbehinderten (oder ihnen gleichgestellten) Beschäftigten besetzen. 

Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, müssen sie eine Ausgleichsabgabe zahlen. 

Konkret ist vorgesehen, eine vierte Staffel der Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber einzufüh-

ren, die trotz Beschäftigungspflicht keinen schwerbehinderten Menschen beschäftigen. Das 

heißt: Die sogenannten "Null-Beschäftiger" müssen dann mehr zahlen. Für kleinere Arbeit-

geber gelten weiterhin Sonderregelungen. 

Bisher war es möglich, die Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe auch für Einrichtungen 

zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben zu verwenden. Künftig sollen 

die Mittel vollständig in die Beschäftigungsförderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in-

vestiert werden. 

Im Gesetzentwurf sind darüber hinaus weitere Verbesserungen für Menschen mit Behinde-

rung vorgesehen. Künftig sollen Leistungen des Integrationsamtes schneller genehmigt 

werden, etwa für eine Arbeitsassistenz oder eine Berufsbegleitung. Entsprechende Anträge 

gelten künftig nach sechs Wochen als genehmigt.  

Zudem heben wir die Deckelung des Lohnkostenzuschusses auf, den Unternehmen von 

der Agentur für Arbeit erhalten, wenn sie Menschen mit Behinderung beschäftigen („Budget 

für Arbeit“). So kann der maximale Lohnkostenzuschuss auch mit der Anhebung des Min-

destlohns auf 12 Euro bundesweit gewährt werden. 

Um die Perspektive Betroffener besser im Sachverständigenbeirat Versorgungsmedizin zu 

berücksichtigen, soll dieser neu ausgerichtet werden. Die Zusammensetzung des Beirates 

soll künftig nicht mehr einem rein medizinischen Verständnis von Behinderung folgen, son-

dern einem teilhabeorientierten und ganzheitlichen Ansatz. 

 

TOP 13: Umweltauswirkungen von Kunststoffen verringern 

Im Bundestag beschließen wir in 2./3. Lesung in dieser Woche den Gesetzentwurf der Bun-

desregierung zur Umsetzung der EU-Richtlinie über die Verringerung der Auswirkungen be-

stimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt. Mit diesem Gesetz wird die Verantwortung der 

Hersteller bestimmter Kunststoffprodukte erweitert. Darunter fallen unter anderem Zigaret-

tenfilter, Getränkebecher sowie Verpackungen von Lebensmitteln zum Sofortverzehr, die 

zu oft auf Plätzen, Gehwegen oder Parks als Abfall landen. 

Mit dem Gesetz wird ein Einwegkunststofffonds beim Umweltbundesamt eingerichtet, in 

den die Hersteller eine Einwegkunststoffabgabe einzahlen. Mit dieser Abgabe wird die 
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Sammlung und Entsorgung der entstehenden Abfälle im öffentlichen Raum finanziert, die 

bislang von der Allgemeinheit getragen wird. Die Höhe der Abgabe orientiert sich an der auf 

dem Markt bereitgestellten oder verkauften Menge an Einwegprodukten aus Kunststoff. Die 

Höhe der auszuzahlenden Fondsmittel an Kommunen wiederum richtet sich nach den er-

stattungsfähigen Leistungen. Des Weiteren wird eine Einwegkunststoffkommission einge-

richtet, die mit Hersteller:innen und Anspruchsberechtigten sowie von Vertreter:innen der 

Umwelt- und Verbraucherverbänden besetzt ist und die unter anderem das Bundesumwelt-

ministerium und das Bundesumweltamt berät.  

Im Zuge der parlamentarischen Beratungen haben wir beschlossen, Hersteller bepfandeter 

Getränkeverpackungen von der Pflicht zur Prüfung der Datenmeldung auszunehmen und 

so bürokratisch zu entlasten. Das ist gerechtfertigt, weil diese Verpackungen weitaus weni-

ger in der Umwelt landen als Getränkeverpackungen ohne Pfand. Des Weiteren wird klar-

gestellt, dass Gewicht, Volumen und Stückzahl für die Berechnung der Abgabensätze her-

angezogen werden. Außerdem wird die Besetzung der Einwegkunststoffkommission geän-

dert und gleichzeitig ihre Mitwirkungsbefugnisse gestärkt. Das Gesetz wird früher als ge-

plant evaluiert und dabei wird auch die Aufnahme weiterer Produkte aus anderen Materia-

lien geprüft. Außerdem werden Feuerwerkskörper in den Anwendungsbereich des Geset-

zes zum 1. Januar 2027 aufgenommen, da Feuerwerkskörper und insbesondere ihre Plas-

tikbestandteile den öffentlichen Raum zu bestimmten Zeiten in großem Ausmaß verschmut-

zen. 

 

TOP 15: Schneller bauen durch digitalisierte Verfahren 

Wir beraten in dieser Woche erstmals einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stär-

kung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren. Er ist Teil des Maßnahmenpakets zur Pla-

nungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Mit der Digitalisierung des Beteiligungsverfah-

rens soll das Verfahren zur Aufstellung von Bauleitplänen modernisiert und beschleunigt 

werden. Künftig wird das digitale Beteiligungsverfahren das Regelverfahren für die Öffent-

lichkeitsbeteiligung sowie für die Beteiligung der Behörden. 

Vorgesehen ist außerdem, dass in bestimmten Fällen eine erneute Veröffentlichung und 

Einholung von Stellungnahmen bei Planänderungen oder -ergänzungen unterbleiben kann. 

Bei erneuter Beteiligung soll im Hinblick auf mögliche Auswirkungen von Planänderungen 

oder -ergänzungen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Die Kommunen sol-

len in diesem Fall die Dauer der Veröffentlichungsfrist im Internet und die Frist zur Stellung-

nahme angemessen verkürzen. Werden die Grundzüge der Planung nicht berührt, sollen 
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die Städte und Gemeinden künftig nur noch die von einer Änderung oder Ergänzung be-

troffenen Teile der Öffentlichkeit und berührte Behörden und sonstige Träger öffentlicher 

Belange beteiligen – es sei denn, diese Beschränkung führt nach Einschätzung der Ge-

meinde zu einer längeren Verfahrensdauer. Die bisherigen „Kann-Regelungen“ sollen laut 

Entwurf damit in „Soll-Regelungen“ geändert werden. Die Bauleitplanverfahren sollen auch 

dadurch beschleunigt werden, indem die Fristen zur Genehmigung bestimmter Bauleitpläne 

von drei Monaten auf einen Monat verkürzt werden. 

Mit dem Gesetzentwurf sollen darüber hinaus Teile des Planungssicherstellungsgesetzes in 

das Baugesetzbuch übernommen werden. Das Planungssicherstellungsgesetz, das wäh-

rend der Corona-Pandemie ordnungsgemäße Planungs- und Genehmigungsverfahren er-

möglicht hat, soll grundsätzlich auch für Verfahren nach dem Baugesetzbuch gelten: Es 

bietet alternative Verfahrensschritte, ohne dass die Beteiligten physisch anwesend sein 

müssen.  

 

TOP 17: Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr weiter stärken 

Der Bundestag berät in dieser Woche erstmals den Gesetzentwurf der Bundesregierung 

zur Anpassung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes an eine Verordnung der Europäischen 

Union (EU). Darin geht es um die Absicherung der Rechte und Pflichten von Fahrgästen im 

Eisenbahnverkehr. Die Regelungen zur Anwendung der Verordnung sollen in der Eisen-

bahn-Verkehrsordnung konzentriert werden. 

Für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität ist vorgesehen, eine zent-

rale Anlaufstelle gesetzlich zu verankern, bei der sie ihren Bedarf an Hilfe beim Ein-, Aus- 

oder Umsteigen anmelden können und zwar unabhängig davon, mit welchen Zügen sie 

fahren. Alle Eisenbahnunternehmen und Bahnhofsbetreiber müssen sich künftig daran be-

teiligen. Die Deutsche Bahn AG betreibt mit der Mobilitätsservice-Zentrale bereits eine sol-

che Einrichtung, die jedoch auf freiwilligen Vereinbarungen zwischen den Eisenbahnunter-

nehmen und den Bahnhofsbetreibern beruht. Durch die gesetzliche Grundlage ist die dau-

erhafte Existenz einer zentralen Anlaufstelle mit Abdeckung aller Eisenbahnen sicherge-

stellt. 

Außerdem sollen die Eisenbahnunternehmen den Fahrgästen eine Form der barrierefreien 

elektronischen Kommunikation zur Verfügung stellen, damit diese Anträge auf Fahrpreiser-

stattungen oder -entschädigungen entsprechend der EU-Verordnung digital einreichen kön-

nen.  
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TOP 21: Den Frieden im Südsudan aufrechterhalten 

Auch mehr als elf Jahre nach der Unabhängigkeit bleibt Südsudan auf die Unterstützung 

der internationalen Gemeinschaft angewiesen. Zwar haben sich die Bürgerkriegsparteien 

im September 2018 auf ein Friedensabkommen und im Februar 2020 auf die Bildung einer 

Übergangsregierung geeinigt. Die Sicherheitslage im Land bleibt jedoch aufgrund von eth-

nischen Konflikten und Gewalt gegen die Zivilbevölkerung und humanitäre Helfer:innen 

weiterhin fragil. Zudem sind von den rund zwölf Millionen Einwohner:innen des Landes 

mehr als neun Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen. 

Die Mission der Vereinten Nationen im Südsudan (United Nations Mission in the Republic 

of South Sudan, kurz: UNMISS) nimmt deshalb weiterhin eine Schlüsselrolle ein. Sie zielt 

darauf ab, die Zivilbevölkerung zu schützen, den Frieden nachhaltig zu sichern und den 

Weg freizumachen für Wahlen 2025. Deutschland leistet dafür einen wichtigen Beitrag, der 

international hohe Wertschätzung erfährt. Die Bundeswehr stellt Beratungs-, Verbindungs- 

und Beobachtungsoffizier:innen sowie Personal in Führungsstäben der Mission bereit und 

unterstützt bei der technischen Ausrüstung, der Minenräumung und der Ausbildung von 

truppenstellenden Nationen und den Vereinten Nationen. Mit einem Antrag der Bundesre-

gierung soll das Mandat, das regelmäßig evaluiert wird, bis zum 31. März 2024 verlängert 

werden. Es sieht weiterhin eine Truppenobergrenze von 50 Soldat:innen vor. 

 

TOP 23: Sicherheit im Mittelmeer gewährleisten 

Die NATO-Staaten haben 2016 die maritime Sicherheitsoperation „SEA GUARDIAN“ be-

schlossen. Ziel ist, den Schiffsverkehr im Mittelmeer abzusichern und den maritimen Terro-

rismus und damit im Zusammenhang stehende illegale Aktivitäten, wie Waffenschmuggel 

und Menschenhandel, einzudämmen. Dadurch wird die Südflanke des NATO-Bündnisge-

bietes gestärkt und der Handel durch das Mittelmeer gewährleistet. 

Gemeinsam mit anderen NATO-Mitgliedsstaaten erstellen Schiffe und Flugzeuge der Bun-

deswehr ein umfassendes Lagebild für das Mittelmeer und überwachen den Seeraum. Zu 

ihren weiteren Aufgaben gehört die Kontrolle von Schiffen, wenn sie verdächtigt werden, 

eine Verbindung zu terroristischen Organisationen zu haben, sowie die völkerrechtliche 

Verpflichtung zur Rettung von in Seenot geratenen Personen.  

Mit einem Antrag der Bundesregierung soll das Mandat, das regelmäßig evaluiert wird, bis 

zum 31. März 2024 verlängert werden. Die Obergrenze für einzusetzende Bundeswehrsol-

dat:innen bleibt unverändert bei 550. Das Einsatzgebiet umfasst das Mittelmeer außerhalb 

der Küstenmeere. 



 

SEITE 12                         (C) PLANUNGSGRUPPE 

ZP: Infrastrukturausbau beschleunigen – Energiewende vorantreiben 

Große Infrastrukturvorhaben wie zum Beispiel der Bau eines Windparks, einer Bahnstrecke 

oder einer Bundesfernstraße haben erhebliche Folgen für ihre Umgebung. In sogenannten 

Raumordnungsverfahren (künftig Raumverträglichkeitsprüfung) werden daher verschiedene 

Standort- und Trassenalternativen unter Beteiligung der Öffentlichkeit geprüft, bevor Pro-

jekte genehmigt werden. 

Um solche Verfahren zu beschleunigen, ändern wir das Raumordnungsgesetz (ROG). Der 

entsprechende Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, Beteiligungsverfahren bei der 

Aufstellung von Raumordnungsplänen weiter zu digitalisieren. Um die Landes- und Regio-

nalplanung zu flexibilisieren, werden Abweichungen von in Raumordnungsplänen festge-

legten Zielen erleichtert. Auch der Verwaltungsaufwand soll reduziert werden. Künftig wird 

die mehrfache Beteiligung der Öffentlichkeit reduziert, indem bei Änderungen bereits disku-

tierter Pläne nur neu und stärker Betroffene beteiligt werden. Damit Verzögerungen bei der 

Prüfung von Standortalternativen bei Großvorhaben nicht das nachfolgende Zulassungs-

verfahren verzögern, muss das Raumordnungsverfahren spätestens nach sechs Monaten 

abgeschlossen sein.  

Außerdem beschließen wir mit dem ROG die Umsetzung der EU-Notfall-Verordnung. Diese 

sieht vor, insbesondere die Verfahren zum Ausbau von Windenergie an Land, Windenergie 

auf See sowie für Offshore-Anbindungsleitungen und Stromnetze deutlich zu beschleuni-

gen. Die Verordnung wird durch Änderungen im Windenergieflächenbedarfsgesetz, im 

Windenergie-auf-See-Gesetz und im Energiewirtschaftsgesetz in nationales Recht umge-

setzt.  

Dabei geht es beispielsweise um vereinfachte Genehmigungsverfahren für Windenergiean-

lagen an Land und auf See sowie für Netzinfrastrukturprojekte. Für ausgewiesene erneuer-

bare Energien- und Netzgebiete, die bereits eine strategische Umweltprüfung (SUP) durch-

laufen haben, entfällt im Genehmigungsverfahren die Pflicht der Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVP) und der artenschutzrechtlichen Prüfung. Um die artenschutzrechtlichen Be-

lange zu wahren, stellt die zuständige Behörde aber sicher, dass der Betreiber angemes-

sene und verhältnismäßige Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen durchführt. Ande-

renfalls müssen Betreiber einen finanziellen Ausgleich in ein Artenhilfsprogramm leisten. 

Den Gesetzentwurf der Bundesregierung beraten wir in 2./3. Lesung.  

 


